
 

 

 
Beschluss 

 
Das Präsidium des Thüringer Landesarbeitsgerichts hat am 09.05.2023 beschlossen. 
 
Der Geschäftsverteilungsplan des Thüringer Landesarbeitsgerichts für das Geschäftsjahr 2023, Stand: 

17. März 2023, wird geändert: 

 

Ziffer B II erhält folgende Fassung: 

 
„B. II.    
 
1.Bei Verhinderung gelten folgende Vertretungsregelungen außer in den Verfahren nach C. I. Nr. 

2/C.II. Nr. 4 b (GRLa): 
 
 

1. Vorsitzende  1. Vertreterin  2. Vertreterin  3. Vertreterin 4. Vertreterin 5. Vertreterin 

2. Kammer 1  Kammer 2  Kammer 6  Kammer 5 Kammer 3 Kammer 4 

3. Kammer 2  Kammer 1  Kammer 5  Kammer 4 Kammer 6 Kammer 3 

4. Kammer 3  Kammer 4  Kammer 1  Kammer 2 Kammer 5 Kammer 6 

5. Kammer 4  Kammer 3  Kammer 2  Kammer 6  Kammer 1 Kammer 5 

6. Kammer 5  Kammer 6  Kammer 4  Kammer 3 Kammer 2 Kammer 1 

7. Kammer 6  Kammer 5 Kammer 3 Kammer 1 Kammer 4 Kammer 2 

 

2. Bei Verhinderung der zuständigen Vorsitzenden in den Verfahren nach C. I. Nr. 2/C.II. Nr. 4 b 
(GRLa) gelten folgende Vertretungsregelungen: 

 

Vorsitzende  1. Vertreterin  2. Vertreterin   

1. Kammer 3  Kammer 4  Kammer 6   

2. Kammer 4  Kammer 6  Kammer 3   

3. Kammer 6  Kammer 3  Kammer 4   

Ist die Erstvertreterin zuständig für das Herkunftsverfahren geht die Vertretung auf die Zweitvertreterin 

über.“ 

 

Ziffer C. II. 4. b) erhält folgende Fassung: 

 

GRLa-Register  

Diese Verfahren werden beginnend mit der 3. Kammer, fortlaufend auf die Kammern 3, 4 und 6 

verteilt. Wäre hiernach die Vorsitzende des Herkunftsverfahrens zugleich zuständig für das 

Güterichterverfahren, wird dieses der nächsten Kammer zugeteilt.“ 

 

Erfurt, den 09.05.2023 

 

Engel   Holthaus  Klose   König   Marx 

 

 

Zur Kenntnis genommen: Oppler 


